






Text l iche Festsetzungen

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich ergibt sich aus Anlage 1 zu den textlichen Festsetzungen.

§ 2 Gliederung des Gewerbegebietes (gem. §1 Abs. 4 und 5 i.V.m. Abs. 9
BauNVO)

(1) Das Gewerbegebiet wird hinsichtlich seiner zulässigen Nutzungen eingeschränkt 
(GEe). Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Sorti- 
ment sind nicht zulässig. Diese Sortimente sind in folgender Sortimentsliste dar-
gestellt:

zentrenrelevante Sortimente nicht zentrenrelevante Sortimente

nahversorgungsrelevant
" Nahrungs- und Genussmittel inkl.

Lebensmittelhandwerk und Tabak- 
waren, Getränke

" Reformwaren
" Drogeriewaren (inkl. Wasch- und

Putzmittel), Kosmetika,
" Pharmazie, Sanitätswaren
" Schnittblumen
" Papier- und Schreibwaren, Schulbe-

darf, Zeitschriften, Briefmarken

zentrenrelevant
" Bücher, Spielwaren und Bastelarti-

kel
" Büroorganisationsmittel
" Oberbekleidung, Wäsche, Kürsch-

nerwaren, Wolle,
" Kurzwaren / Handarbeiten, Stoffe,

sonstige Textilien
" Schuhe, Lederbekleidung, Lederwa-

ren, Modewaren inkl. Hüte, Acces- 
soires und Schirme, Orthopädie

" Sportartikel (inkl. Bekleidung, außer
Sportgroßgeräte)

" Fahrräder und –zubehör, Camping-

" Tiere, Zooartikel, Tierpflegemittel,
Tiernahrung

" Elektrogroßgeräte, Herde, Öfen
(weiße Ware*)

" Büromaschinen (ohne Computer)
" Möbel / Kücheneinrichtungen / Bü-

romöbel
" Matratzen
" Pflanzen und Zubehör, Pflege und

Düngemittel
" Baustoffe, Bauelemente, Installati-

onsmaterial, Beschläge, Eisenwaren 
und Werkzeuge, Badeinrichtungen 
und -ausstattung, Sanitär / Fliesen, 
Rollläden, Gitter, Rollos, Markisen

" Teppiche / Bodenbeläge, Farben,
Lacke, Tapeten,

" Malereibedarf
" Holz, Bauelemente wie z. B. Fens-

ter, Türen
" Sportgroßgeräte
" Brennstoffe / Mineralölerzeugnisse
" Kfz und Fahrzeuge aller Art, Motor-

räder / Mopeds,
" Kfz-Zubehör, Motorradzubehör
" Rasenmäher
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artikel
" Heimtextilien, Gardinen und Zube-

hör, Bettwäsche, Bettwaren
" Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik,

Kunstgewerbe, Geschenkartikel, An- 
tiquitäten

" Uhren, Schmuck, Silberwaren
" Fotogeräte, Videokameras, Fotowa-

ren u.ä.
" Optische und feinmechanische Er-

zeugnisse
" Musikalienhandel
" Unterhaltungselektronik, Ton- und

Bildträger
" Elektrokleingeräte (weiße und brau-

ne Ware)*, Beleuchtungskörper, E- 
lektroinstallationsbedarf, Computer, 
Geräte der Telekommunikation

" Antennen / Satellitenanlagen

* Weiße Ware: z.B. Haus- und Küchengeräte; braune Ware: z. B. Radio-, TV-, Videogeräte

Quelle: EHK Stadt Neustadt a. Rbge. 2009

(2) Bei zulässigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten 
sind branchentypische zentrenrelevante Randsortimente auf deutlich untergeordne- 
ter Verkaufsfläche ausnahmsweise zulässig (s. Nachrichtliche Hinweise).

(3) Ausnahmsweise können Verkaufsflächen mit Zentrenrelevanz zugelassen wer- 
den, die auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Handwerksbetrieb ver- 
bunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder 
weiterverarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche im Verhältnis zur 
sonstigen Betriebsfläche untergeordnet ist; diese Ausnahme gilt nicht für Betriebe 
des Ernährungshandwerks (s. Nachrichtliche Hinweise).

(4) Bordelle und vergleichbare Einrichtungen sind nicht zulässig.

§ 3  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Gem. §9 (1) Ziffer 25 BauGB sind auf dem im Bebauungsplan ausgewiesenen Flä- 
chen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern standortheimische Gehölze an- 
zupflanzen und zu erhalten.
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§ 4  Leitungsrecht
Das Flurstück 123/7 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der Stadt Neustadt am 
Rübenberge zu belasten.

§ 5 Flächenbezogener Schallleistungspegel
Die in der Planzeichnung (Bebauungsplan Nr. 128 B, 2. Änderung und Erweiterung) 
festgesetzten Werte des flächenbezogenen Schallleistungspegels können im Einzel- 
fall ausnahmsweise überschritten werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Über- 
schreitung durch Maßnahmen bzw. Gegebenheiten (z.B. an die Lärmquelle angren- 
zende Gebäude oder Wände auf dem selben Grundstück) ausgeglichen wird, die 
eine freie Schallausbreitung behindert.

§ 6 Zu- und Abfahrt
Für jedes Baugrundstück ist zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen nur eine Zu- 
und Abfahrt zulässig.

Nachrichtliche Hinweise
(1) Die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen bestehen gemäß §§ 9 FStrG und 
24 NStrG. Es sind 20m Bauverbotszone vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der 
Bundesstraße B6 einzuhalten. Innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone 
sind Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen) und sonstige bauliche Anlagen 
(auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 
Umfanges unzulässig.
(2) Das Plangebiet befindet sich im Bauschutzbereich des Heeresflugplatzes Wuns- 
torf.
(3) Das Aufstellen von Baukränen ist bei der Wehrbereichsverwaltung Nord zu bean- 
tragen.
(4) Es befinden sich altlastenverdächtige Flächen im Plangebiet. Die Untere Boden- 
schutzbehörde der Region Hannover ist im Baugenehmigungsverfahren zu beteili- 
gen.
(5a) Die Stadt geht davon aus,

" dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche für zentrenrelevante
Randsortimente in der Regel 50m² nicht überschreiten kann;

" dass bei kleineren Flächen zentrenrelevante Randsortimente nicht mehr
als 15% der genehmigten Gesamtverkaufsfläche ausmachen können.

(5b) Die Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine untergeordnete Verkaufsfläche 
nicht größer als 50m² bzw. bei kleineren Flächen nicht mehr als 20% der genehmig- 
ten Geschossfläche ausmachen kann.
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Anlage 1
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